
       
 
 

 

 

 

 

Der Ausschluss von Helmut Fink und Dr. Rainer Rosenzweig aus dem HVD Bayern 

Informationen und Hintergründe 

 

 

Vorbemerkung 

 

Wir, das Präsidium des HVD Bayern, haben erfahren, dass offenbar eine Vielzahl von Gerüchten und 

unzutreffenden Informationen zum Ausschluss von Helmut Fink und Dr. Rainer Rosenzweig aus dem 

HVD Bayern kursieren. Wir halten es daher für angebracht, unsere bisherige, zurückhaltende Politik der 

Kommunikation dieses Vorgangs zu revidieren. Wir haben diese verfolgt, um das Ansehen der Genann-

ten angesichts ihrer zweifellos vorhandenen Beiträge zur Entwicklung des Humanismus in unserer Re-

gion nicht zu beschädigen. Leider müssen wir feststellen, dass diese Haltung von den Betroffenen of-

fenbar gar nicht gewünscht wird und sie für den HVD Bayern nicht zu positiven Ergebnissen geführt hat. 

Vielmehr hat sie viele Fragen aufgeworfen, ohne Antworten zu liefern, und dadurch einen Raum eröff-

net, in dem die Betroffenen eigene Sichtweisen widerspruchslos verbreiten konnten und dies auch um-

fänglich taten.  

 

Das Präsidium des HVD Bayern steht für die Transparenz seiner Entscheidungen. Jedoch ist auch klar, 

dass diese Entscheidungen durch Satzung und demokratisches Mandat legitimiert sind. Sie erfolgen 

souverän und stehen nicht unter dem Vorbehalt externer Zustimmung. Dennoch ist es uns ein Anlie-

gen, die mancherorts möglicherweise entstandenen Irritationen aufzuklären. Daher geben wir nun also 

die folgenden Informationen zu den Hintergründen der beiden Ausschlüsse, die beide wegen Unregel-

mäßigkeiten im Zusammenhang mit der Turm der Sinne gGmbH erfolgten. Natürlich stehen sie zugleich 

in einem weiteren Kontext, den wir im Folgenden ebenfalls skizzieren.  

 

Uns ist bewusst, dass unser Schritt an einigen Stellen Kontroversen auslösen kann. Nach ausführlicher 

rechtlicher Beratung haben wir uns aber entschieden, ihn zu gehen. Dabei zitieren wir ausführlich aus 

den vorliegenden Dokumenten; die wichtigsten liegen als Anlagen bei. JedeR mag sich nun selbst ein 

Bild machen. 

 

 

Erfolglose Kandidatur Helmut Finks und die darauffolgenden Ereignisse  

 

Am 20.10.2015 erhielt Helmut Fink nach einer ausführlichen Aussprache von der Jahreshauptversamm-

lung (JHV) des HVD Bayern für seine Kandidatur als Präsident des Verbandes keine Mehrheit. 
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Die Versammlung wählte Sebastian Rothlauf zum Präsidenten. Dieser gehörte damals dem Präsidium 

bereits seit rund 10 Jahren als Beisitzer an.  

Wie in der Aussprache deutlich wurde, spielte bei der mit Zweidrittel-Mehrheit getroffenen Wahlent-

scheidung der JHV Helmut Finks ambivalente Haltung in weltanschaulichen und verbandspolitischen 

Fragen und seine Mehrfachidentitäten als HVD-Funktionär, Vorsitzender des KORSO (wo er aber 

nicht den HVD vertrat) sowie als bezahlter Mitarbeiter der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) eine Rolle. 

Ebenso waren bei der Aussprache grundsätzliche Fragen zur weltanschaulichen, politischen und prak-

tischen Ausrichtung des HVD Bayern von Bedeutung. Irritationen lösten sowohl die von Helmut Fink 

gegebene Mitteilung einer „konstruktiven Zusammenarbeit“ zwischen HVD und gbs aus, obwohl zu 

diesem Zeitpunkt ein ausführlicher und durchaus kontroverser E-Mail-Austausch zwischen Dr. Mi-

chael Schmidt-Salomon als Sprecher der gbs und Akteuren des HVD, auch des HVD Bayern, stattge-

funden hatte. Auch die stetig zunehmende Besetzung von Präsidiumsämtern mit erst sehr kurz zuvor 

eingetretenen Neumitgliedern aus dem Umkreis der lokalen gbs-Regionalgruppe warf kritische Fra-

gen auf. Die künftige Ausrichtung des HVD Bayern war in diesem Zusammenhang kontrovers disku-

tiert worden. 

Das nach der Wahl des neuen Präsidenten an Helmut Fink ausgesprochene Angebot, weiter im Präsi-

dium in anderer Position mitzuarbeiten, lehnte er ab. Dr. Rainer Rosenzweig sowie einige Mitglieder 

des Präsidiums, die mit der Regionalgruppe der gbs verbunden waren, verließen nach der Wahl unter 

Missfallensbekundungen die Versammlung. 

Nach der Neuwahl gab es Differenzen zwischen dem Geschäftsführer der Turm der Sinne gGmbH, Dr. 

Rainer Rosenzweig, und dem Gesellschafter der gGmbH, dem HVD Bayern, über die Zusammenset-

zung des Gesellschafterausschusses zur Kontrolle der Geschäftsführung. Bisher war dieses drei-

köpfige Gremium maßgeblich vom Präsidenten Helmut Fink geleitet worden. Zudem entstanden im 

Präsidium Irritationen über die Verzögerungen der Vorlage der wirtschaftlichen Erfolgsrechnung 

2015 und des Jahresplanes 2016, der auch im März 2016 noch nicht vorgelegt worden war. Zudem 

gab es erste, noch unklare Informationen über finanzielle Schwierigkeiten der gGmbH. 

Bevor diese Lage geklärt werden konnte, wandte sich eine Gruppe von Mitarbeitenden der gGmbH 

als Betriebsrat an den Gesellschafter am 07.04.2016 mit der dringenden Bitte um einen Gesprächs-

termin. Die Rede war von „plötzlichen und drastischen finanziellen Problemen“, „Fehlplanungen“ 

und der Aussicht, dass „die Arbeit des Museums samt all seiner Aktivitäten in ihrer jetzigen Form“ auf 

dem Spiel stünde. Außerdem seien zwei Mitarbeitende von Kündigung bedroht, einer davon werden-

der Vater. Dieses Gespräch wurde vom HVD Bayern innerhalb weniger Tage terminiert, auch Dr. Ro-

senzweig wurde dazu eingeladen. Die Mitarbeitenden der gGmbH brachten dabei eine Fülle von 

Punkten vor, die rechtliche, finanzielle und weitere Missstände der Betriebsführung betrafen und bis 

zum Vorwurf der Aufforderung zum Rechtsbruch gegenüber Mitarbeitenden reichten (Schreiben vom 

15.04.2016 des Kernteams der Turm der Sinne gGmbH, d.h. Museumsleiterin, technischer Leiter, Lei-

ter mobile Angebote, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsleiterin). Die Mitarbeitenden sahen 

ihre Arbeitsplätze bedroht und legten dar, dass sie die Entbindung Dr. Rosenzweigs zumindest von 

wirtschaftlich relevanten Entscheidungen erwarteten. Sie machten dies zur Voraussetzung ihrer wei-

teren Mitarbeit beim Turm der Sinne. Dass sie sich so spät an den Gesellschafter gewandt haben, be-

gründete das Kernteam in einem gemeinsamen Schreiben wie folgt: „Die Geschäftsführung - als Ver-

tretung des Trägers - stellte die Situation stets so dar, dass nur durch ihr Engagement die turmder-

sinne gGmbH überhaupt noch vom HVD getragen würde. Nur durch den unermüdlichen Widerstand 
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der GF gegenüber dem Träger und dem unbedingten Erreichen schwarzer Zahlen würde der turmder-

sinne vom HVD nicht als Belastung wahrgenommen. Uns wurde suggeriert, dass der turmdersinne 

praktisch jeder Zeit durch die Gesellschafter geschlossen werden könnte, falls diese den Eindruck be-

kommen, es gäbe Probleme. Lediglich bestimmte gute Kontakte der GF mit dem HVD könnten uns da-

vor schützen. Es mag leichtgläubig erscheinen, aber wir haben im Team dies wohl so weit verinner-

licht, dass wir den HVD, den Vorstand, das Präsidium oder die Gesellschafterversammlung nicht mehr 

als Ansprechpartner wahrgenommen haben.“ Bei den genannten „guten Kontakten“ habe es sich um 

Helmut Fink in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter gehandelt. Das vollständige Schreiben 

kann aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. 

Der anwesende Dr. Rosenzweig bestritt die Vorwürfe und legte mehrere Varianten zur wirtschaftli-

chen Planung vor, denen zumindest zu entnehmen war, dass es erhebliche wirtschaftliche Schwierig-

keiten in der gGmbH gab; es war dabei u.a. von einem Fehlbetrag von 60.000 Euro im Jahr 2016 die 

Rede. Zudem wurde deutlich, dass Dr. Rosenzweig diese Situation unter anderem dadurch auflösen 

wollte, dass er künftig auf die Mitarbeit nahezu des gesamten Kernteams der gGmbH verzichten 

wollte. 

Die anwesenden Präsidiumsmitglieder des HVD Bayern und der Vorstand waren überrascht und 

schockiert vom Umfang und der Tiefe der Kritik und der problematischen Situation der gGmbH. Das 

daraufhin vom Präsidenten informierte Präsidium beschloss, das Präsidiumsmitglied Regine Steib und 

den Vorstand des HVD Bayern Michael Bauer zu beauftragten, schnellstmöglich die Vorwürfe zu 

überprüfen und die wirtschaftliche und organisatorische Situation zu analysieren, um sich ein Bild 

von der tatsächlichen Lage der gGmbH machen zu können. Dies erfolgte wenige Tage später, am 

12.04.16, in den Räumen der gGmbH. In einem gemeinsamen, internen Bericht wurden die Ergeb-

nisse festgehalten.  

Wenige Tage darauf kam es zu einer Zuspitzung der Situation, als wesentliche Daten auf der Home-

page der gGmbH, die insbesondere das Marketing für und Information über das Symposium 2016 be-

trafen, am Sonntag, dem 17.4.2016, von Dr. Rosenzweig über einen externen Zugriff gelöscht wur-

den. Am selben Wochenende wurde im Büro der gGmbH ein verschlossener Schrank aufgebrochen 

und die Bank- und Kreditkarten der gGmbH, die auf den Geschäftsführer ausgestellt waren, entnom-

men. Diese Karten wurden am Montag darauf, dem 18.04.2016, von Dr. Rosenzweig dem Gesell-

schafterausschuss übergeben. 

Am selben Tag kündigte Dr. Rosenzweig sein Arbeitsverhältnis bei der gGmbH fristlos und bat um so-

fortige Entbindung von der Geschäftsführung. Als Grund gab er u.a. an, ohne die Unterstützung der 

Mitarbeitenden nicht mehr erfolgreich weiterwirken zu können. Am Dienstag, dem 19.04.2016, 

folgte das Präsidium des HVD Bayern als Vertreter des Gesellschafters dieser Bitte und bestellte den 

Vorstand des HVD Bayern, Michael Bauer, bis auf weiteres zum unentgeltlich tätigen Geschäftsfüh-

rer. 

Trotz der bestehenden Irritationen wurde im Interesse der Fortführung des Turms der Sinne das von 

Dr. Rosenzweig abgegebene Angebot, weiter für die gGmbH positiv zu wirken, dankbar angenom-

men. Telefonisch wurde Dr. Rosenzweig angeboten, als Berater tätig zu werden. Dazu erbat er sich 

Bedenkzeit. Es stellte sich allerdings rasch heraus, dass Dr. Rosenzweig diese positive Entwicklung ge-

fährdete, indem er nach außen ein eigenwilliges Bild seines Rückzugs entwarf, in dem er offenkundig 

den HVD Bayern als Schuldigen daran nahelegte. Dieser habe ihm das Vertrauen entzogen, sich auf 
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die Seite der Mitarbeitenden geschlagen und ihn so zum Rücktritt gezwungen. Dazu liegen schriftli-

che Unterlagen vor. In der Folge dieser spezifischen Kommunikation entwickelte sich für den Turm 

der Sinne ein ebenso bedauerlicher wie schädlicher Rückbau zuvor erfolgreicher Kooperationen mit 

Dritten, die Dr. Rosenzweig nun im eigenen Interesse, d.h. privat nutzen wollte (siehe weiter unten). 

Im Sommer 2016 erklärte er in einem mit einer Zeugin geführten Gespräch, künftig alle Veranstal-

tungsformate des Turms der Sinne zu diesem konkurrierend selbst durchzuführen. Dem HVD Bayern 

bot er an, hierbei als Unterstützer auftreten zu können. Dafür könne er seine eigenen Aktivitäten in 

diesem Bereich einstellen. Er bestritt auf Nachfrage, dabei von der gbs unterstützt zu werden. Sein 

Ansinnen wurde zurückgewiesen. 

Bei der zwischenzeitlich erfolgten Bestandsaufnahme der gGmbH zeigte sich immer deutlicher, dass 

die finanzielle Lage der gGmbH überaus besorgniserregend war. Laut der dringlich erstellten, testier-

ten Bilanz war die gGmbH zum Jahresende 2015 überschuldet, das ausgewiesene Vermögen war ne-

gativ. Die sofortige Insolvenz der gGmbH wurde einzig durch eine Nachschusserklärung des Gesell-

schafters und sein faktisches Patronat vermieden. Im Zuge der Feststellung der Bilanz wurde der ver-

antwortliche Geschäftsführer Dr. Rosenzweig vom Gesellschafter ausdrücklich nicht entlastet.  

Die liquiden Mittel der gGmbH zum Zeitpunkt des Übergangs der Geschäftsführung im April 2016 wa-

ren so gering, dass es fraglich erschien, ob damit die kurzfristig nötigen Ausgaben zu decken waren. 

Durch ein erhebliches Gesellschafterdarlehen und weitere Maßnahmen wurde die Zahlungsfähigkeit 

der gGmbH jedoch kurzfristig gesichert. 

Als mittelfristig besorgniserregend erwies sich zudem, dass die vermögensfreie gGmbH mitnichten 

„schuldenfrei“ war, wie Dr. Rosenzweig noch gegenüber der JHV vom Oktober 2015 ausgeführt 

hatte. Vielmehr bestanden Verbindlichkeiten, u.a. aus erhaltenen Fördermitteln, im hohen fünfstelli-

gen Bereich. Diese Fördermittel waren im laufenden, defizitären Betrieb bereits verbraucht worden, 

freilich ohne dass der Förderzweck erreicht worden wäre. Dies war nun also noch zu leisten, ohne 

dass die finanzielle Ausstattung dafür vorhanden war. Dieser Umstand bedrohte die Fortführung der 

gGmbH nachdrücklich.  

Bei der Sichtung der Unterlagen und der Daten der Gesellschaft zeigten sich zudem weitere organisa-

torische und finanzielle Unregelmäßigkeiten, von denen neben Dr. Rosenzweig vor allem auch Hel-

mut Fink betroffen war. Deren Ausmaß war teilweise gravierend und in einigen Fällen auch rechtlich 

relevant. Dazu im Einzelnen weiter unten.  

Auf der JHV 2016 erfolgte ein ausführlicher und offener Bericht über die problematische Situation 

des Turms der Sinne, die vorgefundenen Unregelmäßigkeiten und die gutachterliche rechtliche Be-

wertung des gesamten Komplexes. Im Zuge der Aussprache wurde von einem seit vielen Jahren eh-

renamtlich engagierten Mitglied des Verbandes, das nicht dem Präsidium angehört, die Forderung 

nach dem Ausschluss von Helmut Fink und Dr. Rainer Rosenzweig wegen erheblicher Verbandsschä-

digung erhoben und beantragt, dies sofort zur Abstimmung zu stellen. Nach kurzer Diskussion und 

Berücksichtigung der Regelungen der Satzung hierzu wurde der Antrag modifiziert und das satzungs-

mäßig zuständige Präsidium beauftragt, den Ausschluss der beiden Genannten zu prüfen. Dieser An-

trag wurde mit großer Mehrheit angenommen. Auf seiner ersten Sitzung nach der JHV brachte ein 

Präsidiumsmitglied den in der Satzung vorgegebenen Prozess in Gang, indem es den Antrag auf Aus-

schluss stellte. Dieser wurde umfangreich begründet und den beiden Betroffenen mit der Erläute-

rung der Satzung und dem Hinweis auf die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme zugestellt.  
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Auf seiner Sitzung vom 13.12.2016 befasste sich das Präsidium mit den eingegangenen Stellungnah-

men. Zu diesem Tagesordnungspunkt waren größtenteils nur Präsidiumsmitglieder zugelassen. Es er-

folgte eine ausführliche Diskussion und sorgfältige Würdigung der Situation und der Stellungnahmen, 

wobei auch die Verdienste der beiden Betroffenen berücksichtigt wurden. Diese Stellungnahmen 

sind als Anlagen beigefügt, damit nicht der Verdacht entstehen kann, es würde hier nur selektiv in-

formiert. Die aus unserer Sicht wesentlichen Entgegnungen zur Sache werden im Folgenden heraus-

gegriffen kurz gewürdigt. 

 

Ausschlussverfahren Helmut Fink 

Die Begründung des Ausschlusses von Helmut Fink lautete wie folgt: 

„Helmut Fink stand zu einer Gesellschaft des HVD Bayern, die er als Präsident und Mitglied im Gesell-

schafterausschuss eigentlich zu überwachen hatte, zugleich in einer intensiven Geschäftsbeziehung. 

Seine jährlichen Bezüge in den letzten Jahren umfassten bis zu ca. 8.000 €. Auf der JHV 2015 wurden 

diese Bezüge trotz Nachfrage aus dem Publikum von Helmut Fink verschwiegen. 

Es liegt ein klarer Verstoß gegen § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Präsidiums vor, nach dem Mit-

glieder des Präsidiums keine direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung zum Verband unterhalten dür-

fen. Diese Regelung wurde zur Sicherung der Transparenz der Entscheidungen des Präsidiums und der 

Objektivität seiner Aufsichtsführung in den eigenen Gesellschaften geschaffen, was für gemeinnützige 

und öffentlich-rechtliche Organisationen von hoher Bedeutung ist. Durch das Verhalten von Helmut 

Fink wurde dies in Frage gestellt. 

Ein wesentliches Element dieser Bezüge waren zudem Leistungen gemäß einem Vertrag, der keine da-

für zu erbringende Leistung nachprüfbar konkretisierte. Es ist angesichts der Höhe der Vergütung an-

zunehmen, dass hierbei ein Verstoß gegen § 4 der Satzung des HVD Bayern vorliegt, nach dem kein 

Mitglied durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden darf. Ein Verstoß gegen diese 

Regelung gefährdet zudem die Gemeinnützigkeit. 

Weiterhin liegt über mehrere Jahre eine Rechnungsstellung Helmut Finks über 2.100 € bzw. 2.400 € 

für 105 bzw. 120 angeblich geleistete Arbeitsstunden für Fortbildung der Mitarbeiter vor, die von der 

von Helmut Fink weisungsabhängigen Geschäftsführung, als „Übungsleiterpauschale“ kaschiert, auch 

angewiesen wurde. Es liegen jedoch eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern vor, nachdem 

diese Leistung nie erbracht wurde. In welcher Absicht die falsche Rechnungsstellung erfolgte, mag 

hier offenbleiben. Sie geschah in jedem Fall zum Schaden der Gesellschaft und damit des Gesellschaf-

ters. 

Nach § 6 Abs. 8 der Satzung des HVD Bayern können Mitglieder aus wichtigem Grund, wie z.B. bei Zu-

widerhandeln gegen die Satzung oder bei Schädigung des Ansehens des Verbandes in der Öffentlich-

keit ausgeschlossen werden. Die oben genannten Vorkommnisse sind schwerwiegend und geeignet, 

den Ruf des HVD Bayern als seriöser und rechtstreuer Körperschaft zu schädigen. Sie stellen einen 

wichtigen Grund im Sinne der Satzung dar.“ 

Helmut Fink sandte daraufhin eine schriftliche Stellungnahme (Anlage).  

Hierzu ist zu sagen, dass der Vorstand des HVD Bayern seine in der Stellungnahme wiedergegebene 

Aussage bestätigte und angab, bei seiner Einschätzung den Gesamtkontext nicht gekannt zu haben 
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und auch keinen Anlass gesehen zu haben, einen Streit darüber mit Helmut Fink zu beginnen. Mit 

dem Vorstand wurde dazu eine kritische Diskussion geführt. 

Das Präsidium kam zu der Einschätzung, dass die Stellungnahme zu den im Anschreiben enthaltenen 

Vorwürfen keine wesentlichen neuen Erkenntnisse brachte und somit auch zu ihrer Entkräftigung 

keinen Beitrag leistete. Im Gegenteil, es lesen sich einige Passagen eher als deren Bestätigung. 

 

Ausschlussverfahren Dr. Rainer Rosenzweig 

Die Begründung des Ausschlusses von Dr. Rainer Rosenzweig lautete wie folgt:  

„Die Geschäftsführung der Turm der Sinne gGmbH durch Dr. Rainer Rosenzweig erfolgte derart man-

gelhaft, dass sich eine Verbandsschädigung nicht nur durch die desaströse finanzielle und organisato-

rische Lage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Übergabe der Geschäfte ergibt, sondern auch dadurch, 

dass die Geschäftsführung die Gemeinnützigkeit der TdS gGmbH gefährdete. 

Hierzu beispielhaft im Einzelnen: 

Es liegen Verstöße gegen die Aufzeichnungspflicht nach dem Mindestlohngesetz vor. Nach dem Min-

destlohngesetz § 21 Abs. 1 Nr. 7 und 8 handelt unter anderem ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht rechtzeitig erstellt oder Unter-

lagen mit den Aufzeichnungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen 

Weise bereithält. Bei einer Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Auf-

zeichnungspflicht droht eine Geldbuße bis zu 30.000,00 €. 

Es liegen Verstöße gegen das Datenschutzgesetz vor. Anlässlich der Abgabe einer Erklärung an Eides-

statt bestätigte Dr. Rosenzweig, eine Kopie der Geschäftsdaten des Turms der Sinne angefertigt und 

in seine privaten Räume verbracht zu haben und erklärte weiterhin, er habe eine Kopie dieser exter-

nen Festplatte Herrn Rudolf Pausenberger übergeben. Dies obwohl Herr Pausenberger zu keinem Zeit-

punkt mit der Geschäftsführung der Turm der Sinne gGmbH betraut war oder aus einem anderen 

Grund berechtigt war, Einblick in sämtliche von der Turm der Sinne gGmbH elektronisch gespeicher-

ten Daten zu nehmen. Herr Rudolf Pausenberger war zum damaligen Zeitpunkt lediglich Mitarbeiter 

und Referent der Turm der Sinne gGmbH. 

Nachdem sich auf dem Server auch sämtliche Daten der beschäftigten Mitarbeiter befinden, insbe-

sondere Namen, Anschriften und für die Abrechnung relevante sozialversicherungsrechtliche Daten 

stellt die Weitergabe dieser Daten an Herrn Rudolf Pausenberger einen schwerwiegenden Verstoß ge-

gen das Datenschutzgesetz dar. Ein solcher Verstoß kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € in 

schwerwiegenden Fällen auch bis zu 300.000,00 € geahndet werden. 

Es wurden unstatthafte In-Sich-Geschäfte geschlossen. Die Abgabe eines deklaratorischen Schuldan-

erkenntnisses bezüglich einer eigenen, wenn auch verdeckt formulierten fünfstelligen Forderung stellt 

als In-Sich-Geschäft einen Verstoß gegen § 181 BGB bzw. den Gesellschaftsvertrag dar, auf den der 

Geschäftsführer verpflichtet ist. Ähnliches gilt auch für die Rechnungsstellung an sich, für die in der 

vorliegenden Form kein Gesellschafterbeschluss vorliegt. 

Weiterhin akzeptierte oder unterfertigte Dr. Rosenzweig in seiner Funktion als Geschäftsführer, in der 

er den Interessen der gGmbH und ihr gegenüber zur Treue verpflichtet ist, mehrere vom Gesellschafts-

vertrag nicht abgedeckte oder anderweitig fragwürdige Verträge und Zahlungen, unter anderem an 
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seine Ehepartnerin. Auch hier steht die Existenz einer Gegenleistung zur Rechnungsstellung aufgrund 

vorliegender eidesstattlicher Versicherungen in Frage. Zudem sind Geschäfte mit Ehepartnern gemäß 

Gesellschaftsvertrag grundsätzlich ausgeschlossen. 

Nach § 6 Abs. 8 der Satzung des HVD Bayern können Mitglieder aus wichtigem Grund, wie z.B. bei Zu-

widerhandeln gegen die Satzung oder bei Schädigung des Ansehens des Verbandes in der Öffentlich-

keit ausgeschlossen werden. Die oben genannten Vorkommnisse sind schwerwiegend und geeignet, 

den Ruf des HVD Bayern als seriöser und rechtstreuer Körperschaft zu schädigen. Sie stellen einen 

wichtigen Grund im Sinne der Satzung dar.“ 

Dr. Rosenzweig sandte daraufhin eine schriftliche Stellungnahme (Anlage), deren wesentliche Passa-

gen hier stichwortartig gewürdigt werden.  

Zum Mindestlohngesetz (Seite 1, 1.): Die genannten Aufzeichnungen wurden nachweislich nicht in 

der gesetzlich geforderten Weise geführt. Offensichtlich fand keine ausreichende Kontrolle statt. 

Zum Datenschutz (Seite 2, 2.): Die Interpretation des Datenschutzes durch Dr. Rosenzweig ist fehler-

haft. Selbstverständlich geht es beim betrieblichen Datenschutz nicht um die Art der Datensicherung, 

sondern um den Schutz der personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff.  

Wie wir inzwischen aus den Mitteilungen der Belegschaft des Turms der Sinne wissen, teilte Dr. Rai-

ner Rosenzweig sogleich nach der Neuwahl des Präsidiums im Team der gGmbH mit, durch den 

Amtsverlust von Helmut Fink sei die Gesellschaft in großer Gefahr, denn der Gesellschafter werde sie 

ohne Helmut Finks Wirken nun schließen. Angeblich um den Bestand der Gesellschaft zu sichern, 

wies er einen Mitarbeiter an, ein vollständiges Duplikat der gesamten Daten der gGmbH auf dem Ser-

ver herzustellen (also auch der Finanzdaten, Personaldaten und der Mailingadressen). Dazu hatte Dr. 

Rosenzweig eine externe Festplatte mitgebracht. Nach der Abspeicherung der Daten auf dieser Fest-

platte nahm er sie wieder mit.  

Die Ausführungen im zweiten Absatz dazu sind widersprüchlich: Zuerst macht Dr. Rosenzweig Anga-

ben zum Inhalt der angefertigten Kopie, dann behauptet er, keine Kenntnis vom Inhalt zu haben. Tat-

sache ist, dass die inzwischen vom genannten Rudolf Pausenberger nach anwaltlicher Aufforderung 

übergebene Festplatte in großem Maß sensible Daten enthielt. 

Zu den Insichgeschäften (Seite 2, 3.): Die Ausführungen Dr. Rosenzweigs sind unzutreffend. Sowohl 

das von ihm selbst angefertigte Protokoll einer Gesellschafterversammlung dazu wie auch die Rech-

nung selbst enthalten ausdrücklich den Hinweis auf Ansprüche Dr. Rosenzweigs. Allerdings ist diese 

Passage aufschlussreich hinsichtlich der von Dr. Rosenzweig gewählten Finanzierungsstrategie der 

gGmbH, die wesentlich darin bestand, Rechnungen für Investitionen über Jahre zu „schieben“ und 

für Projekte im Vorhinein erhaltene Gelder zunächst der allgemeinen Liquidität zuzuführen und dort 

aufzubrauchen. Die so zukünftig entstehende Lücke sollten dann wohl neu vereinnahmte Gelder 

stopfen. Dass diese Strategie absichtsvoll war, beweisen mehrere schriftliche Mitteilungen dazu von 

Dr. Rosenzweig selbst. Aus diesem „Schneeball-System“ konnten bare Mittel geschöpft werden, die 

jedoch nur aus immer neuen Verbindlichkeiten (Schulden) resultierten. Dieses kritikwürdige Finanzie-

rungssystem ist 2015 zum Ende gekommen, weil neue Mittel nicht mehr in ausreichendem Maß zu-

flossen. Die Überschuldung der gGmbH spätestens zum Jahresende 2015 ist u.a. ein Ergebnis dessen. 

Diese Zahlungsverpflichtungen der gGmbH wurden im Bericht Dr. Rosenzweigs vor der JHV 2015 

nicht erwähnt, vielmehr wurde von ihm behauptet, die gGmbH sei durch große Anstrengungen schul-

denfrei. 
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Weiterhin vermischt Dr. Rosenzweig zwei Rechnungen: Eine für handwerkliche Leistungen, die Rudolf 

Pausenberger für den genannten Ames-Raum erbrachte. Die andere jedoch enthält als Rechnungs-

grund den Verweis auf das Protokoll einer Gesellschafterversammlung, nach der diese Zahlung an Dr. 

Rosenzweig und Rudolf Pausenberger „für die Geschäftsführung einer noch zu gründenden Gesell-

schaft“ erfolgen solle. Dies steht im Zusammenhang des damaligen Ansinnes von Dr. Rosenzweig, 

Helmut Fink und Rudolf Pausenberger, die gGmbH vom HVD Bayern kostenfrei übertragen zu erhal-

ten, was allerdings abgelehnt wurde. Stattdessen stand die Gründung einer privaten Betriebsgesell-

schaft durch die genannten Personen im Raum. Nachdem es diese Gesellschaft dann aber nicht gege-

ben hat, kann sie auch keine Geschäftsführungskosten verursacht haben. Abgesehen davon ist 

grundsätzlich zweifelhaft, aus welchem Grund die Turm der Sinne gGmbH Geschäftsführungskosten 

einer privaten, dritten Gesellschaft begleichen sollte. 

Zur Rechnungstellung Dr. Barbara Rosenzweigs (Seite 3, 4.): Den Ausführungen Dr. Rosenzweigs kann 

nicht gefolgt werden. Es liegen eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitenden zu dieser Sache 

vor. Aus rechtlichen Gründen können hier keine weiteren Angaben dazu gemacht werden. Das Präsi-

dium betrachtet die vorgebrachten Vorwürfe nach der Kenntnisnahme der vollständigen Unterlagen 

und nach rechtlicher Beratung als nicht entkräftet. 

Die auf Seite 4 dargestellte Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der gGmbH ist falsch, wie oben 

bereits ausgeführt wurde. Bemerkenswert ist allerdings, dass Dr. Rosenzweig nun – anders als bei 

vorherigen Darstellungen – nur noch von „Bankschulden“ spricht. Falsch ist auch die Darstellung Dr. 

Rosenzweigs zur Situation Ende März 2016. Hier behauptet er, dass ihm vorliegende Zahlen Ende 

März 2016 auf Kostenreduzierungen drängten, und ihm die erforderlichen Maßnahmen nicht (mehr) 

ermöglicht worden wären. Wahr ist dagegen, dass Dr. Rosenzweig selbst bereits ein Jahr zuvor, näm-

lich am 07.07.2015, im von ihm selbst angefertigten Protokoll einer Gesellschafterversammlung aus-

geführt hat, dass wegen der drohenden Überschuldung der gGmbH im Jahr 2015 dringende Maßnah-

men von ihm zu ergreifen wären, um diese Überschuldung abzuwenden. Dass Dr. Rosenzweig eben 

diese von ihm erkannten Notwendigkeiten dann doch nicht oder nicht rechtzeitig in sein Handeln als 

Geschäftsführer einfließen ließ, trug zur folgenden Finanzkrise der gGmbH natürlich bei. Es wird Dr. 

Rosenzweig also nichts „untergeschoben“, was er nicht zu verantworten hätte. Im Übrigen gab Dr. 

Rosenzweig noch in seinem Kündigungsschreiben ganz andere Gründe an als hier, und er formulierte 

darin – und bei Kenntnis der damaligen Lage überraschenderweise -: „Ich hinterlasse den Turm der 

Sinne in wirtschaftlich gesundem, liquiden Zustand (…)“ (Schreiben vom 18.04.2016).  

Zusammenfassend kam das Präsidium zu der Auffassung, dass die Stellungnahme Dr. Rosenzweigs 

nicht zur Entkräftigung der gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe beiträgt.1 

 

Abschluss des Verfahrens 

                                                           
1 Die Ausführungen zum geschenkten Kleid sind zwar vernachlässigungswert, der Vollständigkeit halber sei je-
doch erwähnt, dass die Aufzeichnung der Sendung keinen Aufschluss dazu gibt, ob dieses Kleid dem Turm der 
Sinne, als dessen Geschäftsführer Dr. Rosenzweig in der Sendung auftrat, oder Dr. Rosenzweig persönlich ge-
schenkt wurde. Eine entsprechende Anfrage bei der Produktionsgesellschaft der Fernsehsendung blieb bisher 
unbeantwortet. Nachdem das Kleid damals im Museum gezeigt wurde und dabei von Dr. Rosenzweig nicht als 
Leihgabe gekennzeichnet wurde, wird bis zum Nachweis eines anderen Sachverhaltes davon ausgegangen, dass 
es Eigentum der Turm der Sinne gGmbH ist. Sollte ein solcher Nachweis erfolgen, wird der Gegenstand natür-
lich sogleich übergeben. 
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Das Präsidium betrachtete in seiner Würdigung und bei der Diskussion zur Beschlussfassung die Vor-

gänge jeweils für sich, und auch unter dem Aspekt des konkreten und systematischen Zusammenwir-

kens von Geschäftsführung und Aufsicht. Es berücksichtigte dabei insbesondere die Existenz von aus 

Sicht von Satzung und Geschäftsordnung kritikwürdigen finanziellen Strömen. 

Im Rahmen der Würdigung spielte weiter eine Rolle, dass derart schwerwiegende Verstöße gegen die 

Compliance gerade in einer gemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Organisation, die aufgrund 

ihrer Kompetenz zur eigenen Regelung ihrer Angelegenheiten in besonderer Weise zur Rechtstreue 

aufgerufen ist, nicht folgenlos blieben dürfen. Dabei erfolgte auch eine selbstkritische Betrachtung 

der eigenen Rolle in der Vergangenheit und der Bedeutung von Vertrauen und Kontrolle dabei. Das 

Präsidium betrachtete es jedoch nicht als ausreichend, durch eine neue und bessere Compliance-Re-

gelung ähnlichen Vorkommnissen in der Zukunft vorzubeugen. Vielmehr hielt es, in der Folge des Be-

schlusses der JHV, darüber hinaus innerverbandliche Konsequenzen gemäß der Satzung für ange-

zeigt. Dieses Erfordernis wurde auch im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit nach außen, gerade auf-

grund der Natur der HVD Bayern als K.d.ö.R. mit besonderen internen Regelungskompetenzen, gese-

hen. 

Im Ergebnis stimmten alle anwesenden Mitglieder des Präsidiums für den Ausschluss der beiden Be-

troffenen. Die Präsidiumsmitglieder stellten einmütig fest, dass die im Schreiben vom 17.11.2016 ge-

nannten Vorkommnisse schwerwiegend waren und geeignet waren bzw. sind, den Ruf des HVD Bay-

ern als seriöse und rechtstreue Körperschaft zu schädigen. Sie stellten somit einen wichtigen Grund 

im Sinne der Satzung dar. Drei Präsidiumsmitglieder, die jedoch an der Sitzung nicht teilnahmen, hat-

ten ihre Bedenken bzw. ihre Ablehnung schriftlich mitgeteilt. Die satzungsmäßig geforderte Mehrheit 

aller Präsidiumsmitglieder war jedoch gegeben. Ihr Ausschluss, der mit dem 13.12.2016 wirksam 

wurde, wurde Helmut Fink und Dr. Rosenzweig am 14.12.2016 schriftlich mitgeteilt. Das Schreiben 

enthielt den Hinweis auf die Möglichkeit, Einspruch einzulegen und die Schiedskommission anzuru-

fen. Ein Einspruch erfolgte nicht. 

Das Präsidium entschied sich dafür, die Angelegenheit mit diesen internen Sanktionen der Körper-

schaft zu beenden. Die im Raum stehenden, sich aus der juristischen Aufarbeitung der Vorgänge er-

gebenden Fragen, wie z.B. Rückforderungen zu Unrecht erhaltener Gelder des ehemaligen Präsiden-

ten und das Vorliegen einer Insolvenzverschleppung durch den ehemaligen Geschäftsführer, wurden 

angesichts der Verdienste der Betroffenen und um des lieben Friedens willen nicht weiterverfolgt. 

 

Nachbemerkung 

Kurz nach der JHV im Oktober 2015 und der erfolglosen Kandidatur Helmut Finks begannen dieser 

und Dr. Rosenzweig, damals noch Geschäftsführer des Turms der Sinne, in enger Kooperation mit der 

gbs mit der Planung einer von der gbs finanzierten Veranstaltungsreihe in Nürnberg, dem „Humanis-

tischen Salon“. Es liegen Unterlagen vor, die diesen zeitlichen Rahmen beweisen. Helmut Fink und Dr. 

Rainer Rosenzweig traten seit Oktober 2016 auch nach außen als Initiatoren dieses „Humanistischen 

Salons“ auf, für den zumindest bis März 2017 die gbs auch öffentlich verantwortlich zeichnete.  

Seit dem März 2017 engagieren sich Helmut Fink und Dr. Rainer Rosenzweig führend bei „Kortizes - 

Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs gemeinnützige gGmbH“. Auch etliche weitere dort En-

gagierte entstammen dem Umkreis der gbs-Gruppe. Diese gGmbH tritt als Nachfolge-Veranstalter 

des bereits erwähnten „Humanistischen Salons“ auf und führt zusätzlich weitere Veranstaltungen 
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durch, die inhaltlich sehr stark an diejenigen des Turms der Sinne angelehnt sind. Sie erweckt auch 

durch ihre Verlautbarungen den Eindruck, sie würde Veranstaltungen des Turms der Sinne fortfüh-

ren. Die Gesellschaft kündigt an, bald auch weltanschauliche Fragen in einer eigenen Akademie bear-

beiten zu wollen. 

Die Kortizes gGmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2017 von Torsten Kunder als Alleinge-

sellschafter errichtet. Er ist auch Alleingeschäftsführer der Gesellschaft. Herr Kunder war während 

der Geschäftsführung Dr. Rosenzweigs als freiberuflicher Buchhalter für die Turm der Sinne gGmbH 

tätig, er wird auch in der Stellungnahme Dr. Rainer Rosenzweigs als Gewährsmann genannt. Herr 

Kunder hat lt. der registergerichtlichen Anmeldung auch die Stammeinlage der gemeinnützigen Ge-

sellschaft in Höhe von 25.000 Euro geleistet. Nach ihrer Satzung vom selben Datum fällt bei Auflö-

sung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke das Vermögen der Kortizes 

gGmbH, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von 

den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die gbs. Auf der Webseite hpd.de wird 

regelmäßig und ausführlich über die Aktivitäten der gGmbH berichtet. 

 

Nürnberg, 12.09.2017 




















